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Marsch der Lebenden
die Verantwortung oder Mit-
verantwortung für Verbre-
chen des Nazi-Regimes zu-
schreiben. Sie hatte eine di-
plomatische Krise zwischen
den Ländern ausgelöst.
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unseren Beziehungen, auch
wenn wir uns auf der bilateralen
Ebene verstehen.“ Die Vorschrift
sieht Geld- und Haftstrafen für
diejenigen vor, die dem polni-
schen Staat oder Volk „öffent-
lich und entgegen den Fakten“

Der Konflikt zwischen den bei-
den Ländern um Polens Holo-
caust-Gesetz überschattete die
Gedenkfeierlichkeiten. Rivlin
sagte vor dem Marsch im Ge-
spräch mit Duda: „Ein großer
Schatten liegt immer noch auf

langen Weg von Auschwitz nach
Birkenau, dem größten der
deutschen Vernichtungslager in
der NS-Zeit. An dem Marsch
nahmen auch die Staatspräsi-
denten Israels, Reuven Rivlin,
und Polens, Andrzej Duda, teil.

12 000 junge Juden aus aller
Welt haben in Polen an die
Opfer des Holocausts erin-
nert. Beim „Marsch der Le-
benden“ gingen sie in Beglei-
tung Überlebender der Scho-
ah den rund drei Kilometer

nem Schreibtisch, und es hört
nicht auf. Das hat damit zu
tun, dass die Leute sich ano-
nym in Internetportalen an-
melden, Google-Profile anle-
gen und dann Bewertungen
oder Kommentare abgeben
können. Aufgrund des Daten-
schutzes der Nutzer müssen
die Portale die Namen der Nut-
zer nicht herausgeben, das
heißt, hier wird der Daten-
schutz der Internetnutzer in
vielen Fällen über das Persön-
lichkeitsrecht der Betroffenen
gestellt. Das ist noch eine
grundsätzliche Frage, die der
Gesetzgeber zu lösen hat.

Bei Ihnen melden sich doch
vor allem die, die sich getroffen
fühlen von vermeintlichen Mei-
nungsäußerungen.

GESSNER: Ja, die Zahl derer,
die dagegen vorgehen, hat
ebenfalls zugenommen. Ich
habe manchmal den Ein-
druck, dass es fast ein kriegs-
ähnlicher Zustand ist: Auf der
einen Seite die, die kommen-
tieren und bewerten oder auf
Schmähseiten gezielte Ruf-
mordkampagnen betreiben,
und auf der anderen Seite eine
wachsende Empfindlichkeit
und das Gefühl, sich wehren
zu müssen, um insbesondere
den geschäftlichen Ruf zu
schützen. Vermehrt drohen
Kunden Unternehmern auch
damit, schlechte Bewertungen
zu verbreiten, wenn bestimm-
te Forderungen nicht erfüllt
werden. Das ist schon straf-
rechtlich relevant und sehr be-
denklich.

Würden Sie aus Ihrer Erfah-
rung sagen, dass die Anonymi-
tät dazu führen kann, dass es
mit den Autoren eher mal
durchgeht?

GESSNER: Das ist in jedem
Fall so. Die Leute melden sich
an, laden teilweise ihren Frust
ab – und Sie wissen nicht, wer
sich eigentlich dahinter ver-

DAVID GESSNER: Ja, weil
„blöd“ in den Bereich der
Schmähung geht, wenn es
nicht kontextbezogen ist. Das
ist eine pauschale Herabset-
zung, die keine Auseinander-
setzung mit meiner Person
oder meiner beruflichen Tä-
tigkeit zum Hintergrund hat.
Anders würde es aussehen,
wenn er schreibt „Herr Geß-
ner ist ein schlechter Anwalt.“
Das würde ich akzeptieren
und als zulässige Meinungsäu-
ßerung betrachten.

Warum darf man das sagen?
GESSNER: Weil es eine per-

sönliche Einschätzung meiner
Tätigkeit ist und es somit von
einem subjektiven Dafürhal-
ten geprägt ist. Werturteile
sind grundsätzlich von der
Meinungsäußerungsfreiheit
geschützt, was grundsätzlich
auch in Ordnung ist, in vielen
Fällen jedoch in rufschädigen-
der Weise missbraucht wird.

Wo stößt Meinungsfreiheit
an ihre Grenze?

GESSNER: Da, wo ein anderer
in seinen Persönlichkeitsrech-
ten verletzt wird. Um eine Per-
sönlichkeitsrechtsverletzung
festzustellen, muss man im
Äußerungsrecht stets eine Ab-
wägung der widerstreitenden
Grundrechte auf Meinungs-
freiheit des Äußernden und
der Persönlichkeitsrechte des
von einer Äußerung Betroffe-
nen vornehmen. Je nachdem,
welches Grundrecht im Ein-
zelfall als schützenswerter er-
scheint, genießt dieses den
Vorrang. Danach entscheidet
sich, ob eine Äußerung zuläs-
sig ist oder nicht.

Haben die Auseinanderset-
zungen über das, was als freie
Meinungsäußerung gelten
kann, mit dem Aufkommen des
Internets zugenommen?

GESSNER: Ja, absolut. Ich
habe die Fälle täglich auf mei-

Von Tatjana Coerschulte

D as Landgericht Berlin
hat dem sozialen Netz-
werk Facebook mit ei-

ner einstweiligen Verfügung
verboten, den Kommentar ei-
nes Nutzers zu löschen. Über
das Recht auf freie Meinungs-
äußerung und dessen Grenzen
sprachen wir mit dem Berli-
ner Anwalt David Geßner.

Angenommen, in einem An-
waltsportal würde jemand
schreiben „Herr Geßner ist
blöd“, weil er das als seine Mei-
nung versteht. Würden Sie da-
gegen vorgehen?

„Fast kriegsähnlicher Zustand“
Interview: Anonymität im Internet führt zu mehr Verfahren wegen Meinungsfreiheit, sagt Anwalt Geßner

birgt. Ärzte leiden neben Onli-
nehändlern und allen anderen
Berufsgruppen oft am meisten
unter rechtswidrigen, unwah-
ren Äußerungen, da sie auf
das Vertrauen potenzieller Pa-
tienten angewiesen sind.

Bei der aktuellen Entschei-
dung in Berlin hat ein Nutzer
gegen Facebook geklagt, weil
ein Kommentar gelöscht wur-
de. Wird das Menschenrecht
auf freie Meinungsäußerung
durch solche Streitigkeiten
nicht etwas ausgehöhlt?

GESSNER: Nein, ich denke
nicht, dass das Grundrecht
ausgehöhlt wird. Anders wäre
es, wenn der Staat es unterlau-
fen oder daran rütteln würde.
Auf der anderen Seite sind die
Internetunternehmen durch
das neue Netzwerkdurchset-
zungsgesetz verpflichtet,
Hass- und Schmähkommenta-
re zu löschen. Im Moment
löscht Facebook recht schnell.
In diesem Fall teile ich die Auf-
fassung des Landgerichts, dass
es sich um eine zulässige Mei-
nungsäußerung gehandelt
hat. Dies hätte Facebook er-
kennen müssen. Der Kom-
mentar hatte rein wertenden
Charakter. KOMMENTAR

Kommentar

Schutz vor
dem Staat

N och nie war in der west-
lichen Welt die Mög-
lichkeit, sich zu infor-

mieren und seine Meinung zu
äußern, so umfassend wie im
Zeitalter des Internets. Wer
mag, kann unzählige Internet-
seiten lesen und in Foren aus-
führlich seine eigene Sicht der
Dinge darlegen – unabhängig
von gesellschaftlicher Positi-
on, Geld, Bildung und politi-
scher Ausrichtung. Dass diese
Freiheit nicht selbstverständ-
lich ist, zeigt China, wo die Re-
gierung als gefährlich emp-
fundene Seiten sperrt, und wo
viele ihre Meinung weder im
Internet noch auf der Straße
äußern.

Hierzulande führen die
Möglichkeiten des Netzes aber
auch dazu, dass Sinn und Nut-
zen der freien Meinungsäuße-
rung strapaziert werden: Es
gibt Foren, wo wirklich alles
gesagt wird, und zwar von je-
dem. Auch das ist Meinungs-
freiheit, wichtiger aber ist:
Dieses Menschenrecht ist zu-
allererst ein Recht des Bürgers
gegen den Staat. Es schützt da-
vor, dass der Staat öffentliche
Diskussionen lenkt oder zen-
siert. Es sorgt dafür, dass jeder
in der Kneipe, am Arbeits-
platz, in Leserzuschriften oder
auch im Internet eine Mei-
nung äußern kann, die der je-
weiligen Regierung vielleicht
nicht passt – und doch nicht
mit Repressionen rechnen
muss. coe@hna.de

Tatjana
Coerschulte
über die Mei-
nungsfreiheit

Zur Person
David Geßner (35) ist Rechtsan-
walt in Berlin und Fachanwalt für

Urheber- und
Medienrecht.
Dabei liegt ei-
ner seiner
Schwerpunkte
auf negativen
Bewertungen
im Internet.

Geßner hat unter anderem Ärzte
vertreten, die gegen Bewer-
tungsportale im Internet klag-
ten. Der gebürtige Berliner hat
Jura in Potsdam studiert und ist
Sozius einer Berliner Kanzlei.
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LUXEMBURG. Deutschland
muss wohl den Familiennach-
zug für Angehörige minder-
jähriger Flüchtlinge großzügi-
ger gestalten. Laut Urteil des
Europäischen Gerichtshofs
(EuGH) ist für das Recht auf Fa-
miliennachzug das Alter des
Flüchtlings bei der EU-Einreise
und der Stellung des Asylan-
trags entscheidend. Flüchtlin-
ge, die während des Asylver-
fahrens volljährig werden,
dürften beim Familiennach-
zug nicht benachteiligt wer-
den, so die Richter in Luxem-
burg (Rechtssache C-550/16).
Der Nachzugsantrag müsse
aber innerhalb von drei Mona-
ten nach der Asylentschei-
dung gestellt werden.

Zur Rechtslage in Deutsch-
land hatte es zuvor aus dem
Auswärtigen Amt geheißen:
„Der Nachzugsanspruch von
Eltern zu einem in Deutsch-
land lebenden, minderjähri-
gen, anerkannten Flüchtling
(...) besteht nach ständiger
Rechtsprechung nur vor Ein-
tritt der Volljährigkeit des Kin-
des. Ein Visum kann daher
nur erteilt werden, solange
das Kind minderjährig ist.“

Fall aus den Niederlanden
Das EuGH-Urteil galt einem

Fall in den Niederlanden. Ein
Mädchen aus Eritrea reiste
dort ohne Begleitung ein und
beantragte im Februar 2014
Asyl. Noch vor dem positiven
Entscheid wurde sie 18. Ein Fa-
miliennachzug wurde deshalb
abgelehnt. (dpa)

EuGH stärkt
junge
Flüchtlinge
Urteil zu Volljährigkeit
und Familiennachzug

• „Soldaten sind Mörder“:
Kaum eine Äußerung hat Gerich-
te so lange beschäftigt wie das
Zitat von Kurt Tucholsky. Seit
der ersten Veröffentlichung in
der „Weltbühne“ 1931 ist ver-
sucht worden, diesen Satz ver-
bieten zulassen. 1994 schließ-
lich hob das Bundesverfassungs-
gericht vorherige Urteile gegen
einen Pazifisten auf, der den
Spruch an sein Auto geklebt hat-
te. Begründung: „Mörder“ müs-
se nicht in seiner juristischen De-
finition verstanden werden und
ein spezieller Bezug zur Bundes-
wehr bestehe nicht.
• Die Benetton-Entscheidun-
gen: In den 90er-Jahren sorgte
die Modefirma Benetton mit
Werbung für Aufsehen, die auf
Plakaten und in Print-Anzeigen
ölverschmierte Vögel und Kin-
derarbeit zeigte sowie ein nack-
tes Gesäß mit einem Stempel
„HIV positiv“. Die Zentrale zur
Bekämpfung unlauteren Wett-
bewerbs hatte gerichtliche Ver-
bote dieser Werbung erzielt.
Nach neun Jahren Rechtsstreit
wertete das Bundesverfassungs-
gericht das Verbot als Einschrän-
kung der Meinungsfreiheit und
hob die Urteile auf.
• Meinung und Tatsachenbe-
hauptung: Eine Meinung ist ein
persönliches Werturteil. Es kann
nicht „richtig“ oder „falsch“ sein,
im Unterschied zur Tatsachen-
behauptung, die falsch sein
kann. Wer unwahre Tatsachen
verbreitet, kann sich der Ver-
leumdung oder übler Nachrede
strafbar machen. „Mein Nachbar
hat eine Geliebte“ ist überprüf-
bar, also eine Tatsachenbehaup-
tung, die falsch sein kann. „Den
Lebenswandel meines Nach-
barns finde ich unmoralisch“ ist
eine Meinungsäußerung. (coe)

Hintergrund
Was erlaubt ist
und was nicht

Das Landgericht Berlin hat mit
einer einstweiligen Verfügung
die Löschung eines Facebook-
Kommentars verboten und da-
mit juristisches Neuland betre-
ten. Joachim Steinhöfel, Anwalt
des Nutzers, schildert den Fall
so: Anfang Januar verlinkte die
Basler Zeitung auf Facebook ei-
nen Artikel über Kritik des unga-
rischen Premierministers Viktor
Orban an der deutschen Flücht-
lingspolitik. Gabor B. kommen-
tierte darunter: „Die Deutschen
verblöden immer mehr. Kein
Wunder, werden sie doch von
linken Systemmedien mit Fake-
News über ‘Facharbeiter’, sin-
kende Arbeitslosenzahlen oder
Trump täglich zugemüllt.“
Facebook löschte den Kommen-
tar wegen eines Verstoßes ge-
gen Richtlinien des Netzwerks
und sperrte Gabor B. für 30 Tage.
In der einstweiligen Verfügung
wird Facebook verboten, den
Kommentar zu löschen. Das
Netzwerk ist nicht gezwungen,
den Kommentar wiederherzu-
stellen. Sollte der Nutzer ihn
aber erneut posten, darf er nicht
gelöscht werden. (dpa)
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Hintergrund
Der Fall


